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Sinkende Kriminalitätszahlen in MV:  

Innenminister Christian Pegel stellt  

Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 vor 

Innenminister Christian Pegel hat heute die Polizeiliche Kri-

minalstatistik für das Berichtsjahr 2024 vorgestellt. Die Zah-

len zeigen eine insgesamt positive Entwicklung: 

• Die Gesamtkriminalität in Mecklenburg-Vorpommern ging 

um 2,7 Prozent zurück. 

• Weniger Diebstahlsdelikte und Straftaten gegen die sexu-

elle Selbstbestimmung. 

• Die Aufklärungsquote ist so hoch wie seit Jahren nicht 

mehr. 

Im Jahr 2024 wurden in Mecklenburg-Vorpommern insge-

samt 108.544 Straftaten registriert – ein Rückgang um 

3.027 Fälle im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Häufigkeits-

zahl (Straftaten pro 100.000 Einwohner) sank um 2,8 Pro-

zent. Besonders erfreulich ist die hohe Aufklärungsquote 

von 64,4 Prozent, die nicht nur den Vorjahreswert übertrifft 

(2023: 62,8 Prozent), sondern auch konstant über dem 

Bundesdurchschnitt liegt. 

Innenminister Christian Pegel würdigte bei der Vorstellung 

der Statistik auf der Landespressekonferenz die Arbeit der 

Landespolizei: “Nach dem Anstieg der Kriminalität in den 

Jahren nach der Pandemie haben wir nun eine positive 

Entwicklung. Das verdanken wir vor allem dem unermüdli-

chen Einsatz unserer Polizei, die rund um die Uhr für die 

Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger sorgt. Diese 

Leistung verdient höchste Anerkennung.” 

Die Entwicklungen im Jahr 2024 im Überblick: 
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Straftaten gegen das Leben 

Im Jahr 2024 wurden 47 Straftaten gegen das Leben regis-

triert – zehn Fälle mehr als im Vorjahr, allerdings im Rah-

men des mehrjährigen Mittels. Die meisten Fälle entfielen 

auf den Bereich des Totschlags, dessen Fallzahl um acht 

stieg. Auch die Zahl der Morde erhöhte sich leicht um drei 

Fälle. Im Bereich Totschlag sind unter den 24 Fällen 20 

Versuche. Beim Mord nahmen die Fallzahlen um drei Fälle 

zu und unter den insgesamt zehn Fällen sind sechs Versu-

che.  Trotz des Anstiegs konnte die Polizei erneut eine 

hohe Aufklärungsquote von 87,2 Prozent erreichen – für 

die besonders schweren Straftaten Mord und Totschlag lag 

die Aufklärungsquote bei 100 Prozent. 

Weniger Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung 

Nachdem die Fallzahlen in diesem Deliktsbereich in den 

vergangenen Jahren gestiegen waren, ist 2024 ein Rück-

gang um 4,7 Prozent zu verzeichnen. Besonders deutlich 

zeigt sich der Rückgang in folgenden Bereichen: 

- sexuelle Belästigung: -54 Fälle (Gesamtzahl: 359) 

 

- sexueller Übergriff und sexuelle Nötigung: -42 Fälle 

(Gesamtzahl: 205) 

 

- sexueller Missbrauch von Kindern: -18 Fälle (Ge-

samtzahl: 302) 

In der Deliktsgruppe Verbreitung, Erwerb, Besitz und Her-

stellung kinderpornografischer Inhalte blieben die Zahlen 

auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr (2024: 603 

Fälle, 2023: 649 Fälle). Auffällig ist, dass weiterhin mehr als 

die Hälfte der Tatverdächtigen in diesem Bereich unter 18 

Jahre alt ist. 

„Trotz des Rückgangs der Fallzahlen bleibt es entschei-

dend, Kinder und Jugendliche über die Gefahren im digita-

len Raum aufzuklären. Der Besitz und die Weitergabe sol-

cher Inhalte ist kein Kavaliersdelikt – hier sind sowohl die 

Polizei als auch Eltern und Schulen gefordert. Mein Appell 

lautet: Achten Sie weiter darauf, was Kinder konsumieren 

und weitergeben. Sprechen Sie mit ihnen über die Unter-

schiede zwischen richtig und falsch und betonen Sie, wie 
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wichtig es ist, sich zu melden, wenn sie sich unwohl fühlen 

oder Zeuge von Straftaten werden. Wir alle müssen die 

Verantwortung übernehmen und ein offenes Ohr für die Be-

lange der Kinder haben, um gemeinsam ein sicheres Um-

feld zu schaffen“, so der Minister. 

Deutlicher Rückgang der Diebstahlsdelikte  

Die Zahl der Diebstahlsdelikte sank um 8,5 Prozent auf ins-

gesamt 29.206 Fälle. Besonders stark war der Rückgang in 

folgenden Bereichen: 

• Einfache Diebstähle: -7,1 Prozent (17.217 Fälle) 

• Einfacher Ladendiebstahl: -11,8 Prozent (6.632 Fälle) 

Mehr Gewalt gegen Einsatzkräfte  

Ein besonders alarmierender Trend zeigt sich bei Gewalt 

gegen die Polizei und Rettungskräfte. 1.103 Fälle von Wi-

derstand oder tätlichen Angriffen auf Einsatzkräfte wurden 

registriert – ein Anstieg um 89 Fälle (+8,8 Prozent). In 96,2 

Prozent der Fälle waren Polizistinnen und Polizisten Opfer 

von Widerstandshandlungen. 

„Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute 

und Rettungsdienste sind keine spontanen Ausrutscher – 

sie sind gezielte Respektlosigkeit gegenüber dem Staat”, 

so Pegel und: „Wer in Uniform seinen Dienst tut, muss sich 

darauf verlassen können, sicher nach Hause zu kommen. 

Solche Angriffe dürfen niemals als akzeptabel angesehen 

werden.” 

Rohheitsdelikte und Straftaten gegen  

die persönliche Freiheit nehmen zu 

Während die Gesamtkriminalität zurückgeht, wurde in die-

sem Bereich ein Anstieg um 2,2 Prozent (20.033 Fälle) re-

gistriert. Besonders betroffen sind: 

• Bedrohungsdelikte: +7,2 Prozent (345 Fälle mehr) 

• Körperverletzungsdelikte: +1,9 Prozent (231 Fälle mehr) 
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Die Aufklärungsquote blieb hier mit 90 Prozent stabil auf ei-

nem hohen Niveau. 

Häusliche Gewalt 

In Mecklenburg-Vorpommern wurden im vergangenen Jahr 

5.005 Fälle (2023 – 5.016 Fälle) von häuslicher Gewalt er-

fasst. Häusliche Gewalt ist traditionell weit überwiegend 

durch Körperverletzungsdelikte geprägt. 2024 wurden 

3.206 Fälle von Körperverletzungen erfasst, davon sind 

578 Fälle der gefährlichen und schweren Körperverletzun-

gen zuzuordnen. Zudem wurden 14 Tötungsdelikte (vier 

davon vollendet) im Bereich der Häuslichen Gewalt festge-

stellt. Die Aufklärungsquote lag bei 99,4 Prozent.  

Innenminister Christian Pegel: „Wir dürfen nicht nachlas-

sen, den Schutz vor häuslicher Gewalt zu verbessern. Des-

halb passen wir derzeit die rechtlichen Rahmenbedingun-

gen für einen verbesserten Schutz an. Die jüngste Evaluie-

rung unseres Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (SOG M-

V) hat gezeigt, dass die polizeirechtlichen Maßnahmen bei 

häuslicher Gewalt weiterentwickelt werden müssen. Für die 

anstehende Novellierung des SOG M-V prüft das Innenmi-

nisterium daher die Einführung verschiedener weiterer Be-

fugnisse für die Polizei für wirksame Kontakt- und Nähe-

rungsverbote. Denn der Schutz Betroffener darf bei einer 

derartigen Gefahrenlage nicht erst mit der Verurteilung der 

gewalttätigen Person zusammenfallen.“ 

Messerangriffe  

Seit 2020 werden Messerangriffe bundesweit als eigenes 

Phänomen in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) er-

fasst. Diese Definition umfasst Taten, bei denen ein Messer 

direkt gegen eine Person eingesetzt oder damit gedroht 

wird – das bloße Mitführen eines Messers zählt nicht dazu.  

Im Jahr 2024 wurden in Mecklenburg-Vorpommern 452 

Messerangriffe registriert. Das entspricht einem Rückgang 

um 85 Fälle im Vergleich zum Vorjahr, allerdings bewegen 

sich diese Zahlen im Rahmen des seit 2021 festgestellten 

Mittels. Insgesamt wurden 437 Tatverdächtige ermittelt.  
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„Messerangriffe sorgen für besondere Verunsicherung in 

der Bevölkerung. Unsere oberste Priorität bleibt es, die Si-

cherheit der Menschen zu gewährleisten. Wir werden daher 

mit aller Konsequenz gegen diese Taten vorgehen – mit 

verstärkten Kontrollen, der Einrichtung von Waffenverbots-

zonen und einer konsequenten Strafverfolgung. Eine ent-

sprechende Landesverordnung ist bereits in Arbeit“, sagt 

der Innenminister. 

Den vollständigen Bericht zur Polizeilichen Kriminalstatistik 

sowie weitere Informationen finden Sie auf der Website des 

Innenministeriums. 
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